
  1 von 1 

7971 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Finanzausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 6. Juni 2008 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem die Reisegebührenvorschrift 1955 geändert wird 

Im Zuge der Beratungen über die Regierungsvorlage betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das 
Einkommensteuergesetz 1988, das Körperschaftsteuergesetz 1988, das Erbschafts- und 
Schenkungssteuergesetz 1955, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, die Bundesabgabenordnung, das 
Finanzstrafgesetz und das Finanzausgleichsgesetz 2008 geändert werden und ein 
Stiftungseingangssteuergesetz erlassen wird – Schenkungsmeldegesetz 2008 (SchenkMG 2008), wurde 
von den Abgeordneten Dkfm. Dr. Günter Stummvoll, Kai Jan Krainer, Kolleginnen und Kollegen ein 
Selbständiger Antrag eingebracht, der wie folgt begründet war und vom Nationalrat beschlossen wurde: 
„Um den gestiegenen Treibstoffpreisen und den damit erhöhten Belastungen der Pendler 
entgegenzuwirken, wird das Kilometergeld für Personen- und Kombinationskraftwagen von derzeit 
37,6 Cent je Kilometer auf 42 Cent je Kilometer ab 1.7.2008 erhöht. Budgetärer Aufwand per anno: 
25 Mio. Euro.“ 
Der Finanzausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 17. Juni 
2008 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatter im Ausschuss war Bundesrat Reinhard Todt. 
An der Debatte beteiligten sich die Bundesräte Edgar Mayer und Stefan Schennach. 
Zum Berichterstatter für das Plenum wurde Bundesrat Reinhard Todt gewählt. 

Der Finanzausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 17. Juni 2008 mit Stimmenmehrheit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2008 06 17 

 Reinhard Todt Johann Kraml 
 Berichterstatter Vorsitzender 


